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Der neue Schweizerische Republikaner.

Montag, den 7 September isoi. Sechstes Quartal. Den 20 Frltetèdor I"

Cantonal-Organisattonsentwürfe
so wie dieselben von den Cantonstagsat-
znngen angenommen und der Regierung
eingesandt worden.

(In voilstänftqem Auszüge.)

VIII.

Canton Basel.
(Angenommen von der Cantoustagsatzung in Basel

am 27ken August -Lo-.)

Ist gcdrukt erschienen unter dem Titel: Entwurf
einer Verfassung für den Ca nto n Ba-
sc l. Ged r u kt b ey I. Sch weig h auier. 8.

iLc>l. S. 45-

Memorialder Taqsatzung desCantons
Baselan die allgenicine helvetische
Tag sa tzun g. L< S. 15-

E i n t h e ilu ng. Die gegenwärtige Emtheilung
in Bezirke bleibt bis zur neuen Einrichtung der Rechts,
biege. Die Bezirke sind in Gemeinde» abgetheilt: jede

^Gemeinde soll wenigstens 25 Activburger zählen.

Gemeinden. Sie bestehen aus den Antheilha»
bern am Gemeindsgnt, den helvetischen Bürgern die

sich imBezirk hauôhàblich niederlassen/ und deuEmsasseu.

Gemeindbürger sind die Aniheilhader am Gemeindgut
die das ^oste Jahr erreicht haben. Helvetische Bürger
find die ein Hemeindsbürgerrecht in Helvetic» besitzen.

Akrivbürger sind alle Gemciudsbürger; ferner
die helvetischen Bürger die seit 2 Iahren in der Ge,
meinte ansässig sind.

Die Äklivbürger iedes Gemeindbezirks bilden eine

Versammlung. Die G e n e r alve r sa m m l u n q

der Akrivbürger erwählt die Distriktswahlmän-
»er und die Gemeinderärtze. Sie genehmigt oder vtt,

wirft die ihr von dem lcztern vorgeschlagenem Geld-
Anleihen; sie bewilligt die Gelder zu Bestreitung dek

Localausgaben und die dafür zu erhebenden Abgaben.
Sie »mit die Rechnungen ab. Die General» er,
sa m m l u n g der G e m e i n d b ü ü r g e r beschäftigt
sich mil Genieinbgàterangelegcnheiten. — In den Gs-
meindcn welche inchr als 600 AMvbürger zahlen, wird
von der Generalversammlung derselbe» ein besonderer

g rösserer BürgecauSschuß gewählt, dem alle
Befugnisse und Verrichtungen übertragen sind, welche
in den kleinere» Gemeinden der Generalversammlung
der Aclivböcgcr zukommen. Auf 25 Actisbürgcr wirb
ein Mitglied in diesen Ausschuß gewählt, der jährlich
zum 6ten Theile erneuert wirb.

Gemeinderath. Er besteht aus zbis-cElie,
der», von denen zwey Dnlchei.'e aus dem Mitte! der
Slnthcilhaber am Gemcindgm genommen seyn müssen;
sie werden jährlich zum sechsten oder alle 2 Jahre zum
dritten Theil erneuert. Die auskreteiidcn Glieder sind

wieder wählbar. Um gewählt zu werden, muss man
s? Jahre alt, Activbürger und seit -o Jahren tn der
Gemeinde angesessen seyn, einen unabhängigen Beruf
haben, d. t., an keines andern Tisch und Lohn stehen,
ein Grundcigcnthum von wenigstens 500 Fr. oder ein
Vermögen von wenigstens rogo Fr. besitzen. Verwandte
in auf und absteigender Linie, oder Brüder können
nicht nebeneinander sitzen. — Dem Gemeinderath liegt
ob, die Vollziehung der von der Generalversammlung
der Activbürger, so wie vsn den Zentral - und Camo-
nalb.Lörde» crgangenen Verordnungen und Beschlüsse;
die Sachpolizey des Orts, die vormundschaftiiche Po»
lizcy, die Aufsicht über das Kirchen. Schul- und Ar.
mer,wescn nach den bestehenden Verordnungen oder nach
eigene», denen soll Folge geleistet werden, bis sie von
oberen Caütonsbehörden eingcstellt oder aufgehoben wer«
den. Als Verwaltungsbehörde besorgt der Gemeinde«
Nach die Vttwalmng der Gemcindgüter, die Beziehung
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der ihm angewiestnen Einkünfte und ihre Verwendung

zu den Orlsausgaben.
Z u ch t p o ize y r i ch t er. Er wird in den Ge,

mcinden unter so? Activbürger von der Gencralver-

sammlung derselben gewählt; in den grösseren wählt
sich jede Section einen eigenen. Um gewählt zu werden

muß man zo Jahre und die Erfvdernisse für die Wähl,
bärkeit in den Gemeinderath besitzen. Er bleibt ; Jahr
im Amt, ist wieder wählbar, und wird durch die

Gemeinden entschädigt.

Cantonsbehörden. — GrosserCan-
t onsr a t h. Er besteht aus den Abgeordneten der

Districte; 2) den eilf Gliedern des kleinen Cantonsraths ;

z) den ; ReprescntanleN des Cantons in der hclveti-

' schen Tagsatzung. Die Abgeordneten der Districte wer-
den je a»f2oo Bürger einer gewählt. Die Wählbarkeits-
bedinge sind die gleichen wie für den Gcmeinderath;
der Cantonsrath wird jährlich zMn 6lcn Theil er-

ucucrt; die austretcnden Glieder sind wnderwählbar.
Die Wahl geschieht durch die Districtswahlmänncr:
diese werden jährlich von den Aclivbürgern der Gemein-
den unter 6c>-> Bürgern, und von dem Bürgeransschuß

in den grossen Gemeinden (auf 100 Bürger ein Wahl,
mann) gewählt. Der Cantonsrath versammelt sich >eden

zweyten Monat für einen Tag; er kann ausserordent-

lieh vom kleinen Rath zusammenberusscn werden; für
die ordentlichen Sitzungen werden keine Entfchäd.

nisse, für die ausserordcntlichm ein Sitzungsgcld von

s bis 4 Fr. bezahlt.

Der große Rath ernennt die Cantonsrcpresentanten

zur helvetischen Tagsatzung und bestiml ihre Entfchäd.

nisse. (Um als solcher gewählt zu werden, muß man

zo Jahre alt, seit 10 Jahren Gemeindsbürger im
Canton seyn, in keines andern Brod und Lohn stehen,

und ein Grundeigenthum von wenigstens zooo Fr.,
oder ein Vermögen von 6000 Fr. besitzen). Cr ernent

die Glieder, des kleine» Cantonsraths. Er genehmigt

oder verwirft die Gestzesvorschläge des Senats. Er
bewilligt dem kleinen Rath die öffentlichen Gelder und

nimt über deren Anwendung die Rechnungen ab. Er
genehmigt oder verwirst die Vorschläge des kleinen

Rathes für Vcrtheilung der Abgaben und Bestimmung
ter Mittel, die Cautonsbcdürfnisse zu befriedigen. Er
verfügt über Iecurs an die helvetischen Behörden.

K l e i n e r C a n t 0 » s r a t h. Er besteht aus 11

Gliedern. Um wählbar zu seyn, muß man ausser den

gewohnten Bedingen ein Grundeigenthum von 2000 Fr.
oder ein Vermögen von 4,000 Fr. erweisen können.

Verwandte in auf. and absteigender Linie oder Brn-
der können nicht neben einander sitzen. Er wird jährlich
zum 6ten Theil erneuert. Zwey Präsidenten die halb,
jährlich abwechseln, beziehen 1S00 Fr. die übrigen
800 Fr. Gehalt.

Er »imt vie erfoderlichen Vollzichungsbeschlüsse für
die Centralgesetze und Cantonsordmmgen. Er ernent
und ruft zurük die Distriktsstatlhallcr. Er trist die
Anordnungen für die innrre Verwaltung des Cantons
und entscheidet über Administrativ - Streitigkeiten. Er
hat die Oberaufsicht über die Gcmcindsbchöcden, über
das Kirchen» Schul, und Armenwesen des Cantons.
Er besorgt die Sanitätsanstalten, die Unterhaltung
von Strassen, Brüke», Dämmen u. s. w. Er ernent

zu allen Verwaltungsstellen und entläßt von denselben.

Verfügungen i n B e t reff d e s Kirche n.
S ch u l. u n d A r m e n w e f en. Da religiose und
moralische Bitdung die reinste und reichste Quelle des

Volksglüks, das sicherste Pfand für die Rechtschaffen,
heil der Bürger, und das festeste Band der menschti»

chen Gesellschaft ist, und daher Kirchen - und Schul«
austasten unumgänglich nothwendig sind, so sollen 1)
die vorhandenen Kirchengüler niemals und unler keinem

Vorwand zu einem andern Endzwck verwendet werden.
2) Eden so soll sowohl über ihren Beirag als denje»

nigen Zuschuß, welcher durch die neue SlaatSvcrfassuncx
zrm Unterhalt von Kirchen und Schulen wird bestirnt
werden jeweilen besondere Rechnung geführt, und
eine ganz abgesöyderte Verwaltung eingerichtet werden.
4) Diese Verwaltung steht unter den Cantvnsbchörden ;
sie soll ein besonderes Departement im kleinen Cantons»
rath ausmachen, und jährlich die Rechnung darüber
dem grösseren Cantonsrath abgesondert eingegeben wer»
den. 4) Die Abänderung der Ortspfarrcr oder Schul»
lehrer, die nothwendige Vermehrung oder Verminde»

rung der Gehalte und der Stellen, wird von dem gros,
sen Cantonsrath entschieden, welchem nach eingefor»
dertem Befinden des Kirchen - oder Schulralhs der kleine

Rath einen Vorschlag darüber eingeben wird. 5) Der
kleine Rath ernennt aus seiner Mitte einen Commissar

welcher dem Kirchen - und dein Schulrach beywohnt.
6) Bey erledigten Pfanstcllen bildet der Kirchenrath,
dem bey Stellen aus der Landschaft die B. Dccane
beywohnen werden, eine Vorwahl von 6 der tüchtig,
sten Geistlichen, und legt dieselbe dem kleinen Rache

vor. Dieser wählt daraus einen Vorschlag von dreyen
und aus diesen ernennen tie Hausväter der Pfarrge-
munde durch das absolute geheime Mehr, unter dem
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Vorsitz des Gemeinderaths ihren zukünftigen Pfarrer.
7) Bey Schullehrern wird die Ernennung dem Schul«
räch überlassen, dem auch die Polizei) der Schulen
zukömt. — In Betreff der Armenverpflegung bleibt

allgemein festgesezt, daß die Gemcindàzirke für ihre

verarmten Gkmcindsgenvssenzu sorgen, und wegenden
helvetischen Bürgern und Einfassen in Erwartung einer

allgemeinen Canwnsverfügung die nöthigen Polizcyan-
stalten und Vorsichtsmaßregeln zu treffen haben.

N e v i fi 0 n d er V c rfa fsu n g. Es soll nach

Verfluß von 5 Iahren bey der ersten Sitzung im

Hornung, in dem großen Cantonsrath die Frage ins

Mehr gestzt werden, ob eine Revision der Verfassung

dringend sey oder nicht Wann eine Mehrheit von zwey

Drittheil der sämtlichen Mitglieder eine Abänderung

nöthig findet, so soll von dem kleinem Rath ein Ent.
wurf verfertigt und innert 6 Monaten vorgelegt wer-

den. Genehmigt solchen der große Rath, so soll der-,

selbe gedrutt und bekannt gemacht, jedoch erst in der

Sitzung vom Hornung des 6ten Jahrs, wenn er die Zu-

stiwmung von 2/, der dannzumaligen Glieder des

großen Raths erhalten, als Cantonsverfassung ange,

nommen und der Centralregierung zur Einrcgistrirung
übersendet werden.

Die Cantonstagsatzung hat diesen Organisations.

Plan mir einem Memorial a » due allgem.
helvetische Tagsatzung begleitet, wovon

folgendes der wesentliche Inhalt ist:

„ Wenn uns bey unserer Arbeit auffallen mußte,

daß nicht nur die eigentlichen Soüvcrainitätsrcchre und

Regalien, sondern auch die wesentlichsten Grundlagen

der politischen und bürgerlichen Freyheit, Gewährlei.

Hung für Ehre, Leben und Eigenthum — Besörde,

rung des Wohlstandes durch Handel und Gewerbe —
Ermäßigung der nothwendigen Auflagen, und Verthei-

lung derselben — Bildung der Jugend in öffentlichen

Unterxichtsanstalten und Oberaufsicht in Religionssa-
chen — der Berathung und Einwilligung der Can.
tôkstagsatzungen entzogen und gleichsam als zum vor-
aus entschieden, und der Centralgewalt überlass n,
angenommen worden, so können wir die Bemerkung

nicht unterdrücken, daß sowohl durch das Dccret vom

-ten Heumonat als den erkanten Eid, dem schweizrri-

fchen Volk die Grundlagen einer Verfassung vorge.

scheu ben worden, ehe noch dessen Representanten sich

über derselben Annahme berathen und entschieden hat.

dm..... Wenn' nun durch diese Vorschrift der provi-

sorischen Gesrzgebung weder das Volk-seinen Wissen
in Betreff einer zukünftigen Staatsverfassimg ädsseen,

noch die Cantonstagjatzungen ihre innere Verwaltung
nach eigenen Grundsätzen entworfen, sondern dieselbe
den Grundlagen einer noch nicht angenommenen Der.
fassmg anzupassen genöthigt wurddn, so sehen es „nie
sämtlichen Glieder der Cantonstagsatzung, welche in einem
Zeitpunct, wo äussere und innere Verhältnisse die Ver.
einigung aller Partheyen und die Aufopferung lecken,
schafilicher Vorurtheile und selbstsüchtiger herrfchsüch,
tigcr Absichten so dringend crfodern, nicht Anlaß m
weit aussehenden und dem gemeinen Vaterland nach»
thciligen Uneinigkàn zu geben besorgen wollten, füe
uunachläßliche Pflicht an: der Beurtheilung und dem
Ermessen der ernannten Representanten, das allgemeine
Interesse des Vaterlands in der Annahme einer Ver»
fassung anheim zu stellen, und den Entwurf einer in.
nern Verwaltung des Cantons »ach den erlhàn
Dccreten zwar zu bearbeiten und zu beenden,' deiM.
den aber vermittels einer Beylage diejenigen Wünsche
und Ansprachen beyzufügen, welche sie zum künftigen
Wohlstande des Cantons und zur Erhaltung der Rechte
und Freyyeilcn der Bürger als durchaus wesentlich
und nothwendig erachteten.

In Folge dieser Grundsätze erklären wir r) in An»
schung der bürgert, u. peini. Rechtspflege: daß zwar
eine gleichförmige Verwaltung der bürgerl. und »ein»
lichen Rechtspflege durch den Versassungsentwurf der
Centralbehörde zugetheilt worden, daß auch eine solche

gleichförmige Einrichtung wünschenswerlh scheinen msae?
daß dieselbe aber a) in Rükstcht eines allgemeinem
Civilgesetzes mit so vielen Schwierigkeiten und für die
Gesamtheit der Bürger mit so grossem Nachtheil ver»
bunden sey, daß nicht zu erwarten stehe, daß so bald
ein Gesezbuch, welches dem weitläufigen künstliche,«

Rechtsgang einiger, und dem einfachen Verfahren der
andern Cantone angemessen eingerichtet, zusammen»
getragen werden könte; b) daß durchaus erfoderlich
wäre, ein solches allgemeines GeffzSuch, vor der An»
nähme, einer öffentlichen Prüfung zu unterwerfen und
demnach eine dießfällige allgemeine Abänderung wo.
durch so viele einzelne Rechte gekränkt, und dem Volt
ein unbekanntes Recht vorgeschrieben werden wollte?
noch lange verschoben werden müßte; c) inAnschimg
der Personal. Organisation, die dießmalige bestimmte'
unverhälrnißmäßige Zusammenverfügnng- der Cantone,'
fast unüdersteigliche Schwierigkeiten darbiete, wovon die,'

bestehende Einrichtung das traurigste Beyspiel liefere»
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so baß wir aus vollkommener Ueberzeugung angemessen

erachten daß statt diesen Artikel in dem weitläufigsten

Sinne zu nehmen, und den Cantonalbchörle» bloß

K.e Cnîwcrfung von Zuchtpolizeyordnungen zu überlas-

sen, zwckmâHiger und für den Wohlstand der Bürger
v.sser gesorgt werden könte, weu vorläufig die Handha-
bung sowohl als Verwaltung der bürgert'. Rechte den

Cantoncn überlassen und bloß die peinliche Rechtspflege

Nach allgemeinen Grundsätzen, und zwar mit Aufnahme
der wohlthätigen Einrichtung von Geschwornen, durch

die Cemralbchördc organifirt werden sollte. Die Er«

wähking der Richter kann nach den Grundsätzen polt-

»scher Freyheit, den Cantonsbürgern oder ihren Wahl»
männern nlcht entzogen, noch, ohne eine besorgliche

Vermischung der Gewalten zuzugestehen, dem Einfluß
der vollzieh, oder gcsetzgeb. Gewalt überlassen werben.

2. Nicht minder bedenklich für unsern Cantcn ist

die Befuguiß der Centcalgewalt, den Handel zu leiten

und mir Zölle» zu belegen... Wichtig für unsern Can.

ton und für den Wohlstand ssiner Bürger, ist der freye

und ungehinderte Handel, den wir als einen bedeuten»

den Theil der bürgerlichen Rechte ansprechen, — Nicht
nur befürchten wir den schädlichsten Einfluß eines bc,

xcirs ang,kündeten Zollsystems für den Hantelsstand,
besonders wenn eine solche Einrichtung mit der Lage

und den Grenzen der Schweiz und mit der Natur des

Handels, so gröstcNtheils in einem sogenannten Zwi-
schenhandcl besteht, verglichen wird, und wir dürfen

kek behaupten, dass wann mit der unvermeidlichen

Schonung für innere Fabricate, Man eine solche allge.

meine Zolleinrichtung gmsinden sollte, dieselbe mit

namhafter Belästigung der Bürger dem Staat keine»

Nutze» gewähren, und kaum die beträchtlichen AdMi-

îttstrakioiîskôsten abwerfen würde. Auch in Rükficht

der Beyträge, welche die verschiedenen Cantone an die

Bedürfnisse des Staats zu tragen haben, würbe eine

solche Zollbelastung eine uachtheilige Einwirkung haben

pnd diejenigen Städte und Cantone, deren vorzüglichste

Erwerbsquelle in Handel und Gewerben bestehen, mit
eine? unberechneten indirecte» Auflage drücken.

Der ;le Gegenstand, dessen Abänderung wir nach

den Grundsätzen der politischen Freyheit wünschen ist

hie BefugniZ der Centcalgewalt, die allgemeinen Staats-
abgaben zu bestimmen und auf die Cantone zu verthci-

len. Allerdings crfvdert jede Regierung Unkosten, welche

von dem Volk müssen aufgebracht werden, allein wenn

schon dießmalcn in der bekannten Anleitung die ergie-

bjgsien Quellen der öffentlichen Einkünfte vorbehalten

und die meisten Laston den Cantone» nach bisheriger

Uebung überlassen werden, so sollten keine Beyträge von
den Cantonen können gcfodert werden, wenn nicht
vorher die Nothwendigkeit derselben von der allgemeinen
Tagiatzung anerkannt und derselben Erhebung und Vcr-
theilungsart geprüft und genehmigt worden, Ans glei.
cheit Gründen und um lever doppelten Belastung ein-
zciner Gemeinden vorzubeugen, sollte auch der Stein,
pel nicht unter die Regalien gezählt nnd den Cautonen
jedes Hülfsmittel ihre Bedürfnisse durch indirecte Abga.
ben zusammenzubringen, entzogen werden.

Endlich müssen wir noch den angelegenen Wunsch
des grösten Theils der Landbaucr und Güterbefltzcr hin.
zufügen: daß durch die Bestimmung des Ertrags der
Staatszeheudcn und Bodenzinss zu dem Unterhalt der
Kirchen « und Lehranstalten, den Befugnissen vcr Can.
tonsbchöcden diese Beytrage einer billig n Loskaufung
zu unterwerfen, nicht möchte vorgegriffen werte», weil
besonders feit der Einführung der Grundsteuer, diese

Abgabe mit doppelter Last auf einem gröstentheils kar.
gen Boden hafte und die zu allgemeinem Vortheil auf-
gestellten Kirchen- und Schullchrer auch durch allge-
meine Beyträge sollten uuteehal'en werden.

Gesetzgebender Rath, 10. August.
Fortsetzung.

Folgende Gutachten werden nach ihrer ersten Verle-
sung für Z Tage auf den Canzkytisch gelegt:

;. Gutachten der Finanz Commißion über die Bot»
fchast des Vollz, Raths vom r. dies, betreffend das
Rechnungswesen; nebst einem -ten Befinden und E»t-
wurf einer Gegendotschaft von einem Beygcordneten
dieser Commission.

4. Gutachten der ConssiMkions-Cbmmißion über das
Begehren der Landesgememden des Bezirkes Bern,
wegen ihrer Repräsentation bey der Cantonsiagsatzung.

Auf den Antrag der Constitutions-Commission wird
der Gesstzvorschlag wegen Annahme der Fremden ins
helvetische Bürgerrecht (S. dms. S. 474) mit folgen«

den Abänderungen zum Gesetze erhoben: ' ^' 4-

Im -tell Art. wird dem Wort niedergelassen

vorgesczt haushä blich niedergelassen. Im -zten Art.
wird für die Eidesleistung, stakt: Präsident der Voll;.
Behörde, gesezt: » Regierungsstauhalier des Cantons,

wo der angenommene Fremde sich niedergelassen ha:"—>
und anstatt: »hat der Fremde m bezahle» Fr.,
die jedoch je nach den Umständen ganz oder zum Theil
erlassen werden können, ist z» tefen : „ soll wenigstens

8 nnd höchstens ;z Fr. als Gebühr bczechlt werden."

(Die Fortsetzung folgt.)
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DaS Abonnement Kr ?iz Nummern ober
teliahr ist in Bern 4 Fr. 5 bk. und ausser BejW^ ^
vostfre,, 5 Fr, 5 btz. ^àà

Der neue Schweizerische Republikaner. /.

Montag, den 7 September iZoi. Sechstes Quartal. Den 2O Fructidor IX.

Cantonal-Organisationsentwürfe
so wie dieselben von den Cantonstagsat-
znngen angenommen und der Regierung
Littgesandt worden.

(In voilständiaem Auszuge.)

IX.
Canton Schafhau sen.

(Angenommen in der Camonstagfatznng zu Schafhau»
sen am 22. August

Ist gedrukt erschienen unter dem Titel: Entwurf
einer i n ner n O r g a n i s ati on für die
vereinigten Cant. Schafhaufen und
Thurgau. 8. Schafhanstn. lgoi. S.

E i n t h e ilu ng. Der Hauptort ist einsweilen

unentschieden. Der Canton ist in Bezirke eingetheilt,

die in ihrer gegenwärtigen Größe an der Zahl zwölf

bleiben: Schafhauscn, N>yhat, Kleltgau, Stein,
Arbon, Gotllieben, Stckboren, Frauenfeld, Wein-

selben, Tovcl, Bischofzell und Diessenhofen. — Die
Distrikte werden in Kirchspielgcmeinden anstatt der bis,

hcrigen Munizipaiitäten eingetheilt. Die Kirchgemcin-

den können wieder in einfache Gemeinden, m Bezug

auf die Verwaltung ihrer Gemcindgüter und Beziehung

und Verwendung besonderer Einkünfte, zerfallen.

Die Beamten einfacher Gemeinden
sind : Verwalter der Gcmeindgütcr und Vorsteher, die

unter dem Gemeinderach für Handhabung der Ortspo,
hzeyanstaltcn sorgen. Sie werden von den Amheilda.

bern des Gemeindguts für 2 — 6 Jahre gewählt, und

sind wieder wählbar.

Jede Kirchgemcinde hat einen G e m e i n d e r oth. Er

bäht aus z bis - ; Gliedern. Er wacht über die Vollste,

hang der Gesetze der Regierung imGcmeindbezirk, über

örtliche Polizey, über Ruhe, Ordnung undSichcrheit;
dieGemcindräthe haben Aufsicht über das Kirchcn-Schul-
und Armenwescn, unter Leitung der Kirchen, und Er-
tiehunasräthe; sie vertheilen die Sleuren u»d Anlagen

für den Staat und Canton; sie besorgen Wittwen-
Waisen - und Vogtfachen: sie fertigen Kauf- Tausch-
und Schuldcontracte; sie bewilligen den Rechtstrieb;
sie haben Aufsicht über die Strafpvlizcygesttze; sie wätz,
lcn die Schullchrcr, aus den vom Erziehungsrach tüch-

tig erfundenen. — Um wählbar zu ftyn, muß man
Gemeindsbürger und 2; Jahre alt styn und 2 Franken
Vermögenssteuer zahlen. Die Wahl geschieht durch die

Gemeindbürgcr und die Einfassen die -ooo Fr. Vermö»

gen besitzen. Sie werden jährlich zum ;tcn Theil erneuert.

Sie mögen von den Gemeinden entschädigt werden : für
den Bezug der Abgaben u. f. w. beziehen sie ; vom
100 der Stcuergclder, woraus sie die Vorsteher der
einfachen Gemeinden für die dahin Bezug habenden
Aufträge entschädigen.

Distriktsräthe. Jeder Distrikt hat einen Dft
striktsrath von Gliedern. Sie wachen über die Voll-
Ziehung der Gesetze und Décrété der Regierung, so wie

der Verordnungen des Caulonsrachs. Sie wachen über

die Poliz y, öffentliche Ruhe und Sicherheit in den

Distrikten und über alle die Verrichtungeu, welche den

Gemeinderäthen obliegen. Sie haben Aussicht über die

Gemcindbehörden. Sie genehmigen die Localverfügun-

gen der Gcmeinderäthe und entwerfen ähnliche Verfü.

gungen zu Befriedigung der örtlichen Bedürfnisse deck

Distrikts. Sie ratistciren Kauf- Tausch - und Schuld.
Contracte, Testamente u. s. w. Sie bewilligen den

höhern Rechlstrieb. Sie sind 2tc Instanz für' Verfü»

gungen der Gemeinderäthe in erster Instanz. Sw ha-

den Aussicht über Handhabung der Strafpolizêygesetzî

im Distrikt. Sie haben Aufsicht über die Verwaltung
der Nationalqüter im Distrikt. Sie haben das Recht

der Vcrhaftnehmung. Sie versammeln sich wöchentlich

ein- bis dreymal, ttm wählbar zu sey», muß man
Cantonsbürgcr, ; Jahr im Canton angesessen, 2;
Jahr alt seyn und 4 Fr. Abgaben bezahlen. Die Mit-
glieder bleiben 5 Jahr im Amt und können wieder ge»

wählt werden. Die Wahl geschieht durch die Cantons-



szo —

tagsatzung aus einem fachen Vorschlag des Cantons-

raihs, der hinwieder aus dem ofachen Vorschlag der

Distriklswahlmänner genommen ist. Äer Präfidenl
wird vom Cautonsrath aus der Mitte des Distrikts,
raihs ernennt. Die Besoldung der Glieder ist nach

der Größe der Distrikte verschieden von 4°° bis 8oc> Fr.
Die Präsidenten haben eine Zulage von 100 bis 200 Fr.

In jedem Distrikt kömmt dem D ist r i k t s r a t h-

schreibet/ neben den Ralhssecretariatsgeschäften,
insbesondere die Protocvllfuhrung über alle Kauf- Tausch-

und Schuldcontracte, Noth, und Fallimentsgütcrgan.
ten / Fallimentsverhandlungen, alle Vogt- und Waistn-
Rechnungen/ Inventuren/ Theilungen/ Testamente/
Vermächtnisse u. s w. und die Ausfertigung derselben

ausschlicsscnv zìi. Er steht unter dem Distriktsrath, ist

6 Jahr im Amt und kann wieder gewählt werden.

Der Canlonsralh kann ihn von seiner Stelle abrufen;
der Canlonsralh bestimmt seinen Gehalt. Alle Taxen

und Emolumente die cr bezieht, fallen durch den Di-
striktsralh in die Cantonscasse.

Ca n t 0 n s r a th. Er ist die oberste Verwaltungs.
Behörde im Canton und besteht aus 9 Gliedern. Er
unterhält die Gemeinschaft mit der allgemeinen Regie-

rung; er wacht über die Vollziehung der Gesetze; er

beobachtet und leitet die Geschäftsführung der ganzen

b'antonsvcrwaltuna: wacht im Allgemeinen über

Polizey, öffentliche Ruhe und Sicherheit im Canton
und über alle Verrichtungen, die den Distrikts- und

Gemeinderäthen obliegen und leitet solche; er suspendirt

und erstztprovisorisch untreue Distrikts- und GemejudS-

Beamte; er entscheidet über die Gesttzvorschläge des

Senats; er genehmigt die örtlichen Verfügungen der

Distrikte; er verfügt über die Erhebung und Verthei-
lung der Staatsabgaben; er verfügt über die Mittel,
die Bedürfnisse des Cantons zu befriedigen und bestimmt
die Art und Weise der Anlagen. Er besorgt alle Ein-
nahmen und Ausgaben des Cantons und legt der Can-

tcîistagsatzung jährlich Rechnung ab. Er hat Oberanf.
ficht über das Kirchen- Erziehungs- und Schulwesen.

Er ernennt die Kirchen. und Erziehungsräthe und die

Eanltäts-Commißion. — Er wählt die Pfarrer auf
diejenigen Pfründen, die keinem Particularcollaturrccht
unterworfen sind er holt darüber die Gutachten und

Vorschläge der Kirchenräthe ein, und tritt diesfalls so

lange in die Befugsinne der Verwaltungskammer, bis

allgemeine Gesetze anders verfügen werden; er stzt die

Lehrer öffentlicher Schnlanstalten, nach eingeholten
Vorschlägen deS Erziehungsraths. Er verfügt über die

Demauung der Nativualgütcr und ernennt die Ver-

Walter derselben. Er macht die Vorschläge zu Abände.
rung der Cantonsverfassung. Der Regierungsstatthalter
wohnt den Sitzungen des Cantonsraths nach Belieben
bey, jedoch ohne Stimmrecht zu haben. — Der Can«
tonsrath ist verfassungsmäßig gehalten, aus seiner Mitre
eine Aufsichts-Commißion zu ernennen, die unter der
Direction des ausser dem Amt stehenden Präsidenten
jedes Jahr einmal alle, und Quartalweise z Distrikte
bereist, in dem Hauptort des Distnks die Klagen und
Beschwerden der Bürger anhört, ihnen abzuhelfen Be-
dacht nimmt und die Geschäfte der Distriktsrälhe und
Distnktsralhschreibcr untersucht. — Um in den Can.
tonsrath wählbar zu seyn, muß man helvetischer Bürger

Jahre alt seyn und 8 Fr. Abgabe bezahlen. Die
Cantonsrälhe werben durch die Canlonstagsatznng aus
einem dreyfachen Vorschlage, den die Wahlmänner
eines jeden der sämtlichen Distrikte des Cantons ma,
chen, gewählt. Sie lrctten jährlich zum ztcn Theil
aus und können wieder gewählt werden. Ihr Gehalt
ist 1600 Fr. Der Präsident erhält eine Zulage von
200 Franken.

C a n t 0 n stag sat zu n g. Sie besteht aus jg
Deputate» aller Distrikte, die nach dem durch das
Decret vom ,8. Juni 1801 für die erste Cantpnstag,
satzung bestimmten Verhältnisse gewählt werden. Sie
versammelt sich jährlich einmal unter dem Vorsitz des

Statthalters. Sie wählt die Glieder des Cantonsraths
und der Distriktsräthe auf die eben angegebne Weife.
Sie wählt die Cantonsdeputirten zur allgemeinen Tag.
satzung, frey aus allen helvetischen Bürgern, die das
zoste Jahr erreicht haben und eine Abgabe von 24 Fr.
bezahlen oder in irgend einem Amte besondere Dienste
geleistet haben. Sie genehmigt oder verwirft die Vor.
schlage des Cantonsraths zu Abänderungen in der Di-
striktseiytheilung, und zur Abänderung in der Cantons.
Verfassung; sie untersucht die Klagen der Distriktsräth«
gegen den Cantonsrath. Sie kann die Cantvnsrärhe
wegen Untreue oder Bestechung von ihren Stellen abeu.
fen. Sie prüft und genehmigt oder verwirft die Ver.
ordnuugen des Cantonsraths, gegen welche über die

Hälfte der Distrikte Einwendungen und Vorstellungen
machen. Um in die Cantonstagsatznng gewählt zu wer-
den, muß man das Activbürgerrechl besitzen, zo Jahr
alt seyn und 12 Fr. Abgabe zahlen, oder in irgend
einem Amt besondere Dienste geleistet haben. Die Mit-
glieder bleiben Jahre im AM und erhallen 8 Fr.
für jeden Tag ihrer Sitzungen.

Die Generalversammlungen der Acti^
bür ger bestehen in jeder Gemeinde aus den Eigcnthü
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»ern deS DemeindglitS und den seit 2 Jahren einge-

seffenen Bürgern der Gemeinde, die ein Vermögen von

looo Fr. besitzen. Diese Generalversammlungen wählen
auf 100 Activbürger einen Wahlmann^ sie wählen die

Gemeindräthe und nehmen von den Verwaltern der

Kirchgemeindgüter jährliche Rechnung ab. Die Wahl-
manner wählen die Mitglieder der Cantonstagsiitzung
und machen die Vorschläge für die Distrikts - und Can-
tonsräthe. Die Wahlmänner bleiben ; Jahr im Amt
und werden durch die Gemeinden' entschädigt.

Abänderung der Cantonsverfassung.
Die Cantonsorganisation ist für den Fall hin berechnet

worden, wenn die Vereinigung der Cantone Schafhau«
sen und Thurgau Fortdauer haben sollte; und es bleibt
dem ein und andern Canton unbenommen, eine den

Umständen angemessene Abänderung zu treffen, wenn
beyde vereinigte Cantone wieder getrennt werden wür.
den. — Die Cantonsorganisation ist ferners auf das

Bedürfniß berechnet, im Versolg die Verwaltung der

Iustizpsiege mit der übrigen Cantonsverwaltung zu ver.
binden, und beyde zusammen den gleichen in dem aten

Titel des Verfassungsentwurfs aufgestellten Behörden

zu übertragen. — Wenn aber die Verwaltung der

Iustizpsiege auch in der Zukunft von der übrigen Ver-
waltung getrennt bleiben würde, so soll m Rüksicht auf
die ungleiche Größe der Distrikte und der Verhältnisse
der ausgestellten Distriktsbehörden zu diesen, eine den

Umständen und den Geschäften angemessene Abänderung
statt haben. — Jegliche im Verfolg vorzunehmende
Organisationsabändcrung soll indeß nicht anders statt
haben können, als insofern solche von dem Cantonsralh
der Cantonstagsatzung vorgelegt, von dieser genehmigt
und von der allgemeinen Tagsatzung bestätigt worden.

Zusätze. — Die nähere Bestimmung über das

Verhältniß der Cantonsgewalt zu der Centralgewalt,
und die Zeichnung der Grenzlinien zwischen den Com.

petenzen der CantonsverwaltungS - und der Justizbehör-
den in Zuchtpolizeysachen, wird auf den Fall hin,
wenn beyde Behörden von einander getrennt werden

sollten, der allgemeinen helvetischen Tagsatzung über-

lassen. Alle bey den Verrichtungen der Verwaltungs-
Behörden sich ereignenden Rechtsstreitigkeiten sind an die

Gerichte zu verweisen, so lange diese abgesondert von
der Cantonsverwaltung Existenz haben werden. —
Die Enrschädniße der Mitglieder auf die allgem. helv.

Tagsatzung sind auf in Fr. Taggeld bestimmt.

Gesetzgebender Rath, ic>. August.

Fortsetzung.

Folgendes Gutachten der Fmanz.Commißion wird
in Berathung und hierauf angenommen:

B- Gesetzgeber Z Im Einverständnisse mit dem Vollz.
Rath beschlossen Sie B. G. in Ihrer Botschaft vont
20. May lezthin daß die i r dem Knonauifthen Urbar
von lz Z4 enthaltenen Vogtstcuern als hinlänglich beur-
kündet anzusehen seyen, nnd mit Ausnahme der Hof-
stattzinse von Hedigen und der Leibsteüer von Maschwan-
den, als wahre Bodenzinse entweder weiter abgeführt
oder losgekauft werden sollen.

Mit diesem Beschlusse sind aber die betreffenden G'»
meinden keineswegs zufrieden. Die Ausgeschossenen der
zürcherschcn Gemeinden Knonau, Mettmenketlen, Angst,
Affholtern, Maschwanden und Ottenbach langen daher
mit neuen Vorstellungen bey Ihnen ein, verneinen wie»
derholl daß diese Anfoderung auf rechtmäßige Unter.
Pfande hofte, und begehren, falls ferner auf der Ear.
rtchlung derselben beharret würde, diese Sache vor den
compelirlichen Richter zu bringen.

Es ist mithin hier entweder um das Abstehen von
der Vogtsteuer selbst, oder aber um die Verweisung an
den Richter zu thun.

Auf jenes erstere könnte aber die Finanz-Commißion
um so weniger anrathen, als durch die neuen Andren»
ger der Pflichtigen Gemeinden die Gründe keineswegs
entkräftet werden, welche in dem erstern Gutachten für
die Rechtmäßigfeit dieser Abrichlung sind angeführt wor»
den. Was jezl dagegen eingewendet werden soll, ist
weiter nichts als Verdächtigungen und Vermuthungen.
Noch immer soll und muß also der Urbar von 1554
als ein rechtskräftiger Titel angesehen werden, und er
wird es so lange bleiben, biS er, was aber keineswegs
eintreffen wird, durch Urtheile und Recht kann ungut»
tig erklärt werden. Wenn es nun in dem Becein von
Knonau heißt: daß die Vogtsteuer gemeiniglich
auf allen Gütern statt; wenn derselbe ferner
zeigt, daß von wegen eines jeden Guts ein
Beytrag zu dieser Abgabe bezahlt werden soll; wenn
endlich der Erblehenbrief von dem Meyerhof zn Knonau!
klar beweist, daß diese Vogtsstenern nichts anders als
Er blehcn zinfe sind; so glaubte Ihre Finanzcom,
mißion B. G. ihre Pflicht gegen den Staat hintanzs»
setzen, wenn sie Ihnen anrathen würde, Ihren früher»
Beschluß zurükznnehmen und den Pflichtigen diese unter,
pländlich verschriebene als einen wahren Bodeuzins «D
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